
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/4/8 Bkd109/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1991

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 C4

RAO §9 Abs1

Rechtssatz

Es widerspricht der im § 9 Abs 1 RAO normierten Treuep2icht, wenn der Rechtsanwalt als Treuhänder versucht, den

durch sein eigenes Verschulden (Säumnis) entstandenen Schaden (Verzugszinsen) auf jemanden abzuwälzen, dessen

Interessen er im Rahmen des Treuhandauftrags zu wahren hat.
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